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Formelle Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung - BGH gibt 

eigene Rechtsprechung auf! 

BGH lockert Anforderungen an formelle Wirksamkeit einer Betriebskostenabrechnung! 

Der BGH - VIII ZR 93/15 - hält mit Urteil vom 20.01.2016 

(http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=7

3552&pos=8&anz=489) an seiner bisherigen Rechtsprechung (vgl. insbesondere Senatsurteil 

vom 14. Februar 2007 - VIII ZR 1/06, NJW 2007, 1059, Rn. 10) nicht mehr fest, wonach die 

Angabe lediglich "bereinigter" Gesamtkosten die Unwirksamkeit der Abrechnung aus 

formellen Gründen zur Folge hat. Er entscheidet nunmehr, dass es zur Erfüllung der 

Mindestanforderungen einer Nebenkostenabrechnung, durch die die Abrechnungsfrist des § 

556 Abs. 3 Satz 3 BGB gewahrt wird, genügt, wenn als "Gesamtkosten" bei der jeweiligen 

Betriebskostenart die Summe der Kosten angegeben ist, die der Vermieter auf die 

Wohnungsmieter der gewählten Abrechnungseinheit (in der Regel: Gebäude) umlegt.  

Er begründet seine Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung mit der Interessenlage von 

Vermietern und Mietern bei einer Abrechnung und argumentiert wie folgt: "Mit der 

Betriebskostenabrechnung werden die für das Abrechnungsjahr vom Mieter zu tragenden 

Kosten, auf die er bisher nur Vorauszahlungen erbracht hat, mit dem exakten Betrag ermittelt. 

Aus Sicht des Vermieters sollte die dem Mieter jeweils innerhalb der Jahresfrist zu 

übermittelnde Abrechnung nicht überfrachtet werden und sich der insoweit zu leistende 

Verwaltungsaufwand in vertretbaren Grenzen halten. Auch der Mieter hat grundsätzlich ein 
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Interesse daran, dass die ihm erteilte Abrechnung möglichst übersichtlich gestaltet ist und 

nicht mit Details versehen wird, die für ihn regelmäßig nicht mit einem wesentlichen 

Erkenntniswert verbunden sind. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass dem Mieter ein 

Anspruch auf Einsicht in die Abrechnungsunterlagen und Belege zusteht und er auf diese 

Weise - sofern im Einzelfall ein entsprechendes Interesse besteht - weitere Einzelheiten in 

Erfahrung bringen kann." 

"Der AMV - Alternativer Mieter- und Verbraucherschutzbund e. V. begrüßt die Lockerung 

der Anforderungen an eine formelle Wirksamkeit von Betriebskostenabrechnungen 

ausdrücklich", sagt der 1. Vorsitzende des AMV, RA Uwe Piper. "Die Entscheidung ist 

dogmatisch zutreffend. Die Problematik, ob ein Vermieter in einer Nebenkostenabrechnung 

einen Gesamtbetrag korrekt angegeben oder dabei Kostenanteile mit angesetzt hat, die nicht 

umlagefähig sind, ist ausschließlich eine Frage der materiellen Richtigkeit und keine Frage 

der formellen Wirksamkeit", meint Piper. "Hinzu kommt, dass inhaltliche Fehler bei der 

Angabe und Zusammensetzung der Gesamtkosten sich nicht aus der Abrechnung an sich 

ergeben, sondern nur aus den Abrechnungsbelegen", so Piper. "Mieterinnen und Mietern wird 

dringend empfohlen, ihre jährlichen Abrechnungen im Wege einer Belegeinsicht zu 

überprüfen bzw. überprüfen zu lassen, da jede 2. Abrechnung in Deutschland inhaltlich falsch 

ist", schließt Piper. 

 

Berlin, den 04.02.2016 

Marcel Eupen, Pressesprecher des  AMV  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


